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 Veröffentlicht am 14.07.1986

Norm

MRG §16 Abs6

Rechtssatz

Ein verfehltes Erhöhungsbegehren muß der Mieter nicht weiter beachten; schon gar nicht ist er verp5ichtet, der -

unrichtigen - Vorschreibung Folge zu leisten, wenn später eine wirksame Erhöhung des der

Wertsicherungsvereinbarung zugrunde liegenden Index eintritt.
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